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Gesetz zur Besetzung von Behörden; Vernehmlassungsverfahren  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Am 17. November 2010 hat Markus Holzgang im Landrat eine Motion eingereicht, die den 
Regierungsrat beauftragt, das Gesetz über den Amtszwang zu überarbeiten und den heutigen 
Realitäten anzupassen. Der Landrat hat am 25. Mai 2011 den parlamentarischen Vorstoss als 
Postulat überwiesen.  
 
Amtszwang bedeutet die Verpflichtung, ein Amt zu übernehmen und auszuüben. Diese Pflicht, 
ein politisches Amt zu übernehmen, dient letztlich dem Funktionieren der Demokratie. Damit 
gehört der Amtszwang wie die Stimmpflicht zu den Bürgerpflichten. Das Gesetz über den 
Amtszwang (RB 2.2221) stammt aus dem Jahr 1890. Es kennt einen umfassenden Amts-
zwang, der sämtliche Behörden betrifft, die vom Volk, von der Gemeindeversammlung oder 
der Korporationsbürgergemeinde gewählt werden.  
 
In der Praxis bestehen kaum Schwierigkeiten, kantonale Ämter zu besetzen. Eine Umfrage 
zeigt, dass auch die Gemeinden und Korporationen bisher ihre Ämter besetzen konnten. Auch 
wenn gegen den Amtszwang gewisse Bedenken erhoben werden, wird ihm jedoch bei der 
Besetzung der Ämter eine gewisse positive Wirkung zugesprochen. Neben Uri kennen auch 
andere Kantone den Amtszwang nach wie vor (so etwa Zürich, Wallis und Nidwalden).  
 
Es ist klar, dass sich die Verhältnisse seit 1890 geändert haben, als die Landsgemeinde das 
Gesetz über den Amtszwang erlassen hat. So enthält das 125 Jahre alte Gesetz verschiedene 
Bestimmungen, die nicht mehr zeitgemäss sind. Auch sind die Ablehnungsgründe sehr rest-
riktiv formuliert. Schliesslich zeigt sich, dass das geltende Gesetz Lücken enthält, etwa hin-
sichtlich das Entlassungsverfahrens aus einem Amt, für welches das Volk Wahlkörper ist.  
 
Der Amtszwang soll grundsätzlich aufrecht erhalten werden. Das geltende Gesetz soll jedoch 
aufgehoben und in einem neuen zeitgemässen Rechtserlass die Modalitäten des Amtszwangs 
neu geregelt werden.  
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Der Geltungsbereich des neuen Gesetzes umfasst nach wie vor die Kantons-, Gemeinde- und 
Korporationsebene. So gilt das Gesetz für den Landrat und alle vom Volk gewählten Behörden 
des Kantons (Regierungsrat, Obergericht, Landgericht Uri und Ursern). Auch findet es Anwen-
dung auf die verfassungsmässigen Behörden der Gemeinden (Gemeinderat, Schulrat, Sozial-
rat) und die von der Einwohnergemeindeversammlung aufgrund besonderer Vorschriften zu 
wählenden Behörden (z. B. Baukommission, Wasserversorgungskommission). Zudem gilt das 
Gesetz für die Behörden, welche die Volksversammlung der Korporationen zu wählen hat.  
 
Der Gesetzesentwurf mindert die Last des Amtszwangs insofern, als er die Amtspflicht auf 
zwei Amtsdauern innerhalb derselben Behörde auf ein zumutbares und verhältnismässiges 
Mass eingrenzt. Zudem formuliert er die Ablehnungsgründe neu. 
 
Wir lassen Ihnen hiermit die Vernehmlassungsunterlagen zur Kenntnisnahme zukommen. 
Bitte lassen Sie Ihre Vernehmlassung  dem Direktionssekretariat der Justizdirektion (per E-
Mail: ds.jd@ur.ch, im Word-Format) bis zum 30. April 2015 zukommen. Für Ihre Bemühungen 
danken wir Ihnen bestens.  
 
 
Freundliche Grüsse 
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Dr. Heidi Z'graggen, Landammann  
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